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GESCHÄFTSORDNUNG DES GEMEINDERATS

§ 1
Eröffnung der Sitzung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung zur anberaumten Stunde und

leitet die Verhandlung.
(2) Der Vorsitzende stellt fest, ob

a) sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wor-
den sind und

b) mindestens zwei Drittel anwesend sind.
(3) Im Falle von Ladungsmängeln (Abs. 2 lit. a) hat der Vorsitzende festzu-

stellen, ob diese durch rechtzeitiges Erscheinen behoben worden sind; ist dies
nicht der Fall, ist die Sitzung zu schließen.

(4) Sind  bei Eröffnung der Sitzung nicht zwei Drittel der Mitglieder des
Gemeinderats anwesend (Abs. 2 lit. b), ist die Sitzung zu schließen.

§ 2
Verfahren nach erfolgter Feststellung der Beschlussfähigkeit 

(und vor Eingehen in die Tagesordnung)
(1) Der Vorsitzende hat mitzuteilen, ob einzelne Tagesordnungspunkte

von der Tagesordnung (vor Beginn der Sitzung) abgesetzt worden sind. 
(2) Der Vorsitzende kann (abweichend von der bekanntgegebenen Tages-

ordnung) die Reihenfolge der Verhandlung der Geschäftsstücke bestimmen.
(3) Der Vorsitzende hat zwei Gemeinderäte, die nach Möglichkeit ver-

schiedenen Gemeinderatsparteien angehören sollen, zur Unterfertigung
der Verhandlungsschrift zu bestimmen. 

(4) Sodann hat der Vorsitzende die Beantwortung der in der letzten Sit-
zung des Gemeinderats gestellten Anfragen zu veranlassen, soweit dies
nicht bereits schriftlich erfolgt ist.

(5) Schließlich hat der Vorsitzende den Übergang zur Tagesordnung zu
verkünden.

(6) Der Vorsitzende hat festzustellen, ob gegen den Inhalt der Verhand-
lungsschrift der letzten Sitzung Einwendungen erhoben worden sind; ge-
gebenenfalls ist hierüber nach Klärung des Sachverhaltes sofort Beschluss
zu fassen, andernfalls hat der Vorsitzende festzustellen, dass die Verhand-
lungsschrift als genehmigt gilt.

§ 3
Tagesordnung 

(1) Grundlage der Verhandlungen ist die gem. § 36 Abs. 3 GemO be-
kanntgegebene Tagesordnung, falls nicht einzelne Tagesordnungspunkte
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vor Beginn der Sitzung abgesetzt worden sind.
(2) Auf Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag eines Mitgliedes

des Gemeinderats kann der Gemeinderat einstimmig beschliessen, dass
ein Verhandlungsgegenstand von der Tagesordnung abgesetzt wird. 

(3) Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können über
Antrag eines Mitgliedes des Gemeinderats mittels einstimmigen Beschlus-
ses des Gemeinderats behandelt werden. 

(4) Anträge gem. Abs. 2 und 3 können bis zum Schluss der Sitzung ge-
stellt werden.

(5) Eine Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt "Allfälli-
ges" aufgenommene Angelegenheit ist nur zulässig, wenn der Gemeinderat
dessen Behandlung einstimmig beschließt. 

§ 4
(Allgemeine) Rechte der Mitglieder des Gemeinderats

(1) Die Mitglieder des Gemeinderats sind berechtigt, in den Gemeinde-
ratssitzungen

a) zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen das Wort zu ergrei-
fen,

b) Anträge zu stellen (Abs. 2),
c) das Stimmrecht auszuüben (Abs. 3),
d) Anfragen an

aa) den Bürgermeister
bb) die Mitglieder des Gemeindevorstands sowie
cc) Ausschussvorsitzende
zu richten (Abs. 4),

e) in die Akten von Verhandlungsgegenständen Einsicht zu nehmen,
f) gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift mündlich oder schriftlich

Einwendungen zu erheben.
(2) Anträge können 

a) inhaltlicher Art: zur einzelnen Verhandlungssache oder 
b) formeller Art: zur Tagesordnung (§ 7) oder zur Geschäftsord-

nung (§ 8) 
gestellt werden. 
(3) Alle Mitglieder des Gemeinderats haben ihr Stimmrecht persönlich

auszuüben. Die Abstimmung erfolgt durch Erheben einer Hand, geheim,
namentlich oder mittels Stimmzettels; hiebei erfolgt die Abgabe der Stimme
durch Bejahung oder Verneinung des Antrags ohne Begründung.  Stimm-
enthaltung gilt als Ablehnung.

(4) Die Anfragen (Abs. 1 lit. d) sind spätestens in der nächsten Sitzung
zu beantworten. Über begründetes Verlangen des Anfragestellers sind die
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mündlichen Anfragen und Anfragebeantwortungen in die Verhandlungs-
schrift aufzunehmen. Ein solches Verlangen ist unmittelbar nach der Fra-
gestellung oder der Anfragebeantwortung zu stellen.

§ 5
Berichterstatter

Berichterstatter über die zur Verhandlung gelangenden Anträge sind:
a) bei Anträgen des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes

aa) der Bürgermeister oder
bb) ein vom Bürgermeister bestimmtes Mitglied des Gemeinderats

oder Gemeindevorstands;
b) bei Anträgen der vom Gemeinderat bestellten Ausschüsse

aa) der Obmann des betreffenden Ausschusses oder 
bb) das vom betreffenden Ausschuss aus seiner Mitte bestimmte

Ausschussmitglied
c) bei Petitionen und Beschwerden der Bürgermeister

§ 6
Sitzungsablauf

(1) Die  Behandlung der Tagesordnung erfolgt unter Berücksichtigung
der sich aus § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 bis 5 ergebenden Reihenfolge.

(2) Der Vorsitzende ist jederzeit berechtigt, die Sitzung für bestimmte
Zeit zu unterbrechen, wobei jedoch die Sitzung spätestens am nächsten
Tag zu schließen ist.

(3) Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes beginnt mit der Dar-
stellung des Sachverhaltes durch 

a) den Vorsitzenden,
b) den Berichterstatter (§ 5), oder
c) den Antragsteller, der einen bestimmten und begründeten Antrag

zu stellen hat.
(4) Anschließend erfolgt die vom Vorsitzenden geleitete Wechselrede,

indem der Vorsitzende jedem durch Handerheben zum Wort gemeldeten
Gemeinderatsmitglied in der Reihenfolge der Meldung das Wort erteilt.
Wer, obwohl zur Rede aufgefordert, im Sitzungssaal  nicht anwesend ist,
verliert das Wort. 

(5) Jedem Redner steht es - sobald er das Wort erlangt - frei, einem an-
deren Mitglied des Gemeinderats sein Rederecht unter Bedachtnahme auf
§ 8 Abs. 3 lit. c) abzutreten.

(6) Ist die Reihe der Redner erschöpft, hat der Vorsitzende  dem Bericht-
erstatter (Antragsteller) das Schlusswort zu erteilen, auf das dieser jedoch
verzichten kann. 
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(7) Ergreift der Vorsitzende nach dem Schlusswort neuerlich das Wort
zum Tagesordnungspunkt, so gilt die Wechselrede als wiedereröffnet.

(8) Nach dem Schlusswort lässt der Vorsitzende über den Antrag abstim-
men. Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Abstimmung sogleich festzustel-
len und zu verkünden. Ist das Abstimmungsergebnis falsch wie der gegeben
worden und der Vorsitzende hat diesen Irrtum sofort erkannt, hat er es sofort
richtig zu stellen.

(9) Wenn es ein Mitglied des Gemeinderats unmittelbar nach der Abstim-
mung verlangt, so ist seine vor der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte
abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen.

(10) Wenn die Tagesordnung erschöpft ist, hat der Vorsitzende die Sit-
zung zu schliessen.

§ 7
Anträge zum Tagesordnungspunkt, Abstimmungsmodalitäten

(1) Anträge zu einem Tagesordnungspunkt sind:
a) Hauptanträge, die den Inhalt eines Tagesordnungspunktes in be-

stimmter Weise zum Ausdruck bringen;
b) Abänderungsanträge, die den Inhalt des Hauptantrages teilweise

abändern oder ergänzen;
c) Gegenanträge, die ein gänzlich anderes Begehren als der Haupt-

antrag zum Inhalt haben.
(2) Die Anträge sind genau zu präzisieren und vom Schriftführer fest-

zuhalten.
(3) Die Anträge sind in folgender Reihenfolge abzustimmen:

a) Abänderungsanträge sind vor dem Haupt- oder Gegenantrag ab-
zustimmen;

b) Bei Ablehnung des Abänderungsantrages ist über den Hauptantrag
abzustimmen;

c) Bei Ablehnung des Hauptantrages  ist über den Gegenantrag ab-
zustimmen.

Findet ein Antrag die Mehrheit, ist der Tagesordnungspunkt erledigt, so-
dass über weitere Anträge zu diesem Gegenstand keine Abstimmung mehr
durchgeführt werden darf.

(4) Bei zwei oder mehreren gleichartigen Anträgen bestimmt der Vor-
sitzende, welcher dieser Anträge zuerst zur Abstimmung gelangt.

§ 8
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind - ohne Unterbrechung
eines Redners - jederzeit zulässig;  der Vorsitzende hat ihm sogleich das
Wort zu erteilen. Die Redezeit darf fünf Minuten nicht übersteigen. 
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(2) Anträge zur Geschäftsordnung können - ohne Unterbrechung eines
Redners - jederzeit gestellt werden; sie sind sogleich in Verhandlung zu
ziehen, wobei nur einem Für- und einem Gegenredner das Wort erteilt wer-
den darf. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
a) der Antrag auf  Vertagung eines Tagesordnungspunktes; wird die-

ser Antrag angenommen, so ist der Gegenstand auf die Tagesord-
nung der nächsten Gemeinderatssitzung zu nehmen, soferne der
Gemeinderat nicht eine andere Vorgangsweise bestimmt;

b)  der Antrag auf Begrenzung der Redezeit; eine Begrenzung unter
fünf Minuten für jeden Debattenredner ist nicht zulässig;

c) der Antrag auf Festlegung der Anzahl, wie oft ein Gemeinderats-
mitglied zu einem Gegenstand das Wort ergreifen darf;

d) der Antrag auf Sitzungsunterbrechung;
e) der Antrag auf geheime oder namentliche Abstimmung;
f) der Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit;
g) der Antrag auf Schluß der Debatte;
h) der Antrag auf Erteilung des Ordnungsrufes (§ 9 Abs. 5);
i) der Antrag auf Absetzung eines Verhandlungsgegenstandes von

der Tagesordnung (§ 3 Abs. 2);
j) der Antrag auf Behandlung eines nicht auf der Tagesordnung ste-

henden Gegenstandes (§ 3 Abs. 3);
k) der Antrag auf Beschlussfassung über eine im Tagesordnungs-

punkt „Allfälliges“ aufgenommene Angelegenheit.

§ 9
Sitzungspolizei

(1) Der Vorsitzende hat für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung während der Sitzungen des  Gemeinderats zu sorgen. Zu seiner Un-
terstützung hat der Gemeinderat aus seiner Mitte zwei Ordner nach den
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes zu bestellen.

(2) Der Vorsitzende kann während der Rede eines Gemeinderats das
Wort ergreifen; sobald er zu sprechen beginnt, hat der Redner seine Rede
so lange zu unterbrechen, bis der Vorsitzende seine Ausführungen beendet
hat, widrigenfalls ihm das Wort entzogen werden kann; nach Beendigung
der Ausführungen des Vorsitzenden ist ihm wieder das Wort zu erteilen.

(3) Abweichungen vom Gegenstand ziehen den Ruf des Vorsitzenden
"zur Sache" nach sich. Nach dem dritten Ruf "zur Sache" kann der Vorsit-
zende den Redner unterbrechen und den Gemeinderat zur Beschlussfas-
sung ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen ist.

(4) Wenn der Anstand oder die Sitte verletzt wird oder beleidigende Äu-

5

GR
GEMEINDERAT - GESCHÄFTSORDNUNG 



ßerungen gebraucht werden, kann der Vorsitzende die Missbilligung dar-
über durch den Ruf "zur Ordnung" entweder sofort, am Schluss der Sit-
zung oder am Beginn der nächsten Sitzung aussprechen. In
schwerwiegenden Fällen kann der Ruf "zur Ordnung" sofort, und zwar
auch nach Unterbrechung einer laufenden Rede ausgesprochen werden.
Gilt der Ruf "zur Ordnung" einem Redner selbst, kann der Vorsitzende
nach dem dritten Ruf „zur Ordnung“ die Rede unterbrechen und den Ge-
meinderat zur Beschlussfassung ohne Debatte darüber auffordern, ob die
Rede fortzusetzen ist.

(5) Ein Ruf "zur Sache" (Abs. 3) oder ein Ruf "zur Ordnung" (Abs. 4)
kann von jedem Mitglied des Gemeinderats verlangt werden; hierüber hat
der Vorsitzende zu entscheiden.  

(6) Die Zuhörer haben sich jeder Äußerung zu enthalten. Sollten Zuhörer
die Beratungen des Gemeinderats stören, so ist der Vorsitzende berechtigt,
nach vorangegangener fruchtloser Ermahnung die Ruhestörer durch die
Ordner (Abs. 1) aus dem Sitzungssaal entfernen zu lassen.

§ 10
Personenbezogene Ausdrücke

Wenn Funktionen von Frauen ausgeübt werden, so kann die weibliche
Form der Bezeichnung, die für die jeweilige Funktion vorgesehen ist, ver-
wendet werden.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am . . . . . . . . . . in Kraft.
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GESCHÄFTSORDNUNG DES GEMEINDEVORSTANDS

§ 1
Eröffnung der Sitzung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit
(1) Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung zur anberaumten Stunde und

leitet die Verhandlung. 
(2) Der Vorsitzende stellt fest, ob

a) sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wor-
den sind und

b) mindestens zwei Drittel anwesend sind.
(3) Im Falle von Ladungsmängeln (Abs. 2 lit. a) hat der Vorsitzende festzu-

stellen, ob diese durch rechtzeitiges Erscheinen behoben worden sind; ist dies
nicht der Fall, ist die Sitzung zu schließen.

(4) Sind  bei Eröffnung der Sitzung nicht zwei Drittel der Mitglieder des
Gemeindevorstands anwesend (Abs. 2 lit. b), ist die Sitzung zu schließen.

§ 2
Verfahren nach erfolgter Feststellung der Beschlussfähigkeit 

(und vor Eingehen in die Tagesordnung)
(1) Der Vorsitzende hat mitzuteilen, ob einzelne Tagesordnungspunkte

von der Tagesordnung (vor Beginn der Sitzung) abgesetzt worden sind. 
(2) Der Vorsitzende kann (abweichend von der bekanntgegebenen Tages-

ordnung) die Reihenfolge der Verhandlung der Geschäftsstücke bestimmen. 
(3) Der Vorsitzende hat ein Mitglied des Gemeindevorstands, das nach

Möglichkeit einer vom Vorsitzenden verschiedenen Gemeinderatspartei
angehören soll, zur Unterfertigung der Verhandlungsschrift zu bestimmen. 

(4) Sodann hat der Vorsitzende die Beantwortung der in der letzten Sit-
zung des Gemeinderats gestellten Anfragen zu veranlassen, soweit dies
nicht bereits schriftlich erfolgt ist.

(5) Schließlich hat der Vorsitzende den Übergang zur Tagesordnung zu
verkünden.

(6) Der Vorsitzende hat festzustellen, ob gegen den Inhalt der Verhand-
lungsschrift der letzten Sitzung Einwendungen erhoben worden sind; ge-
gebenenfalls ist hierüber nach Klärung des Sachverhaltes sofort Beschluss
zu fassen, andernfalls hat der Vorsitzende festzustellen, dass die Verhand-
lungsschrift als genehmigt gilt.

§ 3
Tagesordnung 

(1) Grundlage der Verhandlungen ist die gem. § 36 Abs. 3 GemO be-
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kanntgegebene Tagesordnung, falls nicht einzelne Tagesordnungspunkte
vor Beginn der Sitzung abgesetzt worden sind.

(2) Auf Vorschlag des Vorsitzenden oder auf Antrag eines Mitgliedes
des Gemeindevorstands kann der Gemeindevorstand einstimmig be-
schliessen, dass ein Verhandlungsgegenstand von der Tagesordnung ab-
gesetzt wird. 

(3) Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können über
Antrag eines Mitgliedes des Gemeindevorstands mittels einstimmigen Be-
schlusses des Gemeindevorstands behandelt werden. 

(4) Anträge gem. Abs. 2 und 3 können bis zum Schluss der Sitzung ge-
stellt werden.

(5) Eine Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt "Allfälli-
ges" aufgenommene Angelegenheit ist nur zulässig, wenn der Gemeinde-
vorstand dessen Behandlung einstimmig beschließt. 

§ 4
(Allgemeine) Rechte der Mitglieder des Gemeindevorstands

(1) Die Mitglieder des Gemeindevorstands sind berechtigt, in den Ge-
meindevorstandssitzungen

a) zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen das Wort zu ergrei-
fen,

b) Anträge zu stellen (Abs. 2),
c) das Stimmrecht auszuüben (Abs. 3),
d) Anfragen an

aa) den Bürgermeister
bb) die Mitglieder des Gemeindevorstands 
zu richten (Abs. 4),

e) in die Akten von Verhandlungsgegenständen Einsicht zu nehmen,
f) gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift mündlich oder schriftlich

Einwendungen zu erheben.
(2) Anträge können 

a) inhaltlicher Art: zur einzelnen Verhandlungssache oder 
b) formeller Art: zur Tagesordnung (§ 7) oder zur Geschäftsord-

nung (§ 8)
gestellt werden. 
(3) Alle Mitglieder des Gemeindevorstands haben ihr Stimmrecht per-

sönlich auszuüben. Die Abstimmung erfolgt durch Erheben einer Hand,
geheim, namentlich oder mittels Stimmzettels; hiebei erfolgt die Abgabe
der Stimme durch Bejahung oder Verneinung des Antrags ohne Begrün-
dung.  Stimmenthaltung gilt als Ablehnung.

(4) Die Anfragen (Abs. 1 lit. d) sind spätestens in der nächsten Sitzung
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zu beantworten. Über begründetes Verlangen des Anfragestellers sind die
mündlichen Anfragen und Anfragebeantwortungen in die Verhandlungs-
schrift aufzunehmen. Ein solches Verlangen ist unmittelbar nach der Fra-
gestellung oder der Anfragebeantwortung zu stellen.

§ 5
Berichterstatter

Berichterstatter über die zur Verhandlung gelangenden Anträge ist der
Bürgermeister oder ein von ihm bestimmtes Mitglied des Gemeindevor-
stands.

§ 6
Sitzungsablauf

(1) Die  Behandlung der Tagesordnung erfolgt unter Berücksichtigung
der sich aus § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 bis 5 ergebenden Reihenfolge.

(2) Der Vorsitzende ist jederzeit berechtigt, die Sitzung für bestimmte
Zeit zu unterbrechen, wobei jedoch die Sitzung spätestens am nächsten
Tag zu schließen ist.

(3) Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes beginnt mit der Dar-
stellung des Sachverhaltes durch 

a) den Vorsitzenden,
b) den Berichterstatter (§ 5), oder
c) den Antragsteller, der einen bestimmten und begründeten Antrag

zu stellen hat.
(4) Anschließend erfolgt die vom Vorsitzenden geleitete Wechselrede,

indem der Vorsitzende jedem durch Handerheben zum Wort gemeldeten
Gemeindevorstandsmitglied in der Reihenfolge der Meldung das Wort er-
teilt. Wer, obwohl zur Rede aufgefordert, im Sitzungssaal  nicht anwesend
ist, verliert das Wort. 

(5) Jedem Redner steht es - sobald er das Wort erlangt - frei, einem an-
deren Mitglied des Gemeindevorstands sein Rederecht unter Bedacht-
nahme auf § 8 Abs. 3 lit. c) abzutreten.

(6) Ist die Reihe der Redner erschöpft, hat der Vorsitzende  dem Bericht-
erstatter (Antragsteller) das Schlusswort zu erteilen, auf das dieser jedoch
verzichten kann. 

(7) Ergreift der Vorsitzende nach dem Schlusswort neuerlich das Wort
zum Tagesordnungspunkt, so gilt die Wechselrede als wiedereröffnet.

(8) Nach dem Schlusswort lässt der Vorsitzende über den Antrag abstim-
men. Der Vorsitzende hat das Ergebnis der Abstimmung sogleich festzu-
stellen und zu verkünden. Ist das Abstimmungsergebnis falsch
wiedergegeben worden und der Vorsitzende hat diesen Irrtum sofort er-
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kannt, hat er es sofort richtig zu stellen.
(9) Wenn es ein Mitglied des Gemeindevorstands unmittelbar nach der

Abstimmung verlangt, so ist seine vor der Abstimmung zum Gegenstand
geäußerte abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen.

(10) Wenn die Tagesordnung erschöpft ist, hat der Vorsitzende die Sit-
zung zu schliessen.

§ 7
Anträge zum Tagesordnungspunkt, Abstimmungsmodalitäten

(1) Anträge zu einem Tagesordnungspunkt sind:
a) Hauptanträge, die den Inhalt eines Tagesordnungspunktes in be-

stimmter Weise zum Ausdruck bringen;
b) Abänderungsanträge, die den Inhalt des Hauptantrages teilweise

abändern oder ergänzen;
c) Gegenanträge, die ein gänzlich anderes Begehren als der Haupt-

antrag zum Inhalt haben.
(2) Die Anträge sind genau zu präzisieren und vom Schriftführer fest-

zuhalten.
(3) Die Anträge sind in folgender Reihenfolge abzustimmen:

a) Abänderungsanträge sind vor dem Haupt- oder Gegenantrag ab-
zustimmen;

b) Bei Ablehnung des Abänderungsantrages ist über den Hauptantrag
abzustimmen;

c) Bei Ablehnung des Hauptantrages  ist über den Gegenantrag ab-
zustimmen.

Findet ein Antrag die Mehrheit, ist der Tagesordnungspunkt erledigt, so-
dass über weitere Anträge zu diesem Gegenstand keine Abstimmung mehr
durchgeführt werden darf.

(4) Bei zwei oder mehreren gleichartigen Anträgen bestimmt der Vor-
sitzende, welcher dieser Anträge zuerst zur Abstimmung gelangt.

§ 8
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind - ohne Unterbrechung
eines Redners - jederzeit zulässig;  der Vorsitzende hat ihm sogleich das
Wort zu erteilen. Die Redezeit darf fünf Minuten nicht übersteigen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung können - ohne Unterbrechung eines
Redners - jederzeit gestellt werden; sie sind sogleich in Verhandlung zu
ziehen, wobei nur einem Für- und einem Gegenredner das Wort erteilt wer-
den darf. 
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(3) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
a) der Antrag auf  Vertagung eines Tagesordnungspunktes; wird die-

ser Antrag angenommen, so ist der Gegenstand auf die Tagesord-
nung der nächsten Gemeindevorstandssitzung zu nehmen, soferne
der Gemeindevorstand nicht eine andere Vorgangsweise bestimmt;

b)  der Antrag auf Begrenzung der Redezeit; eine Begrenzung unter
fünf Minuten für jeden Debattenredner ist nicht zulässig;

c) der Antrag auf Festlegung der Anzahl, wie oft ein Gemeindevor-
standsmitglied zu einem Gegenstand das Wort ergreifen darf;

d) der Antrag auf Sitzungsunterbrechung;
e) der Antrag auf geheime oder namentliche Abstimmung;
f) der Antrag auf Schluß der Debatte;
g) der Antrag auf Erteilung des Ordnungsrufes (§ 9 Abs. 5);
h) der Antrag auf Absetzung eines Verhandlungsgegenstandes von

der Tagesordnung (§ 3 Abs. 2);
i) der Antrag auf Behandlung eines nicht auf der Tagesordnung ste-

henden Gegenstandes (§ 3 Abs. 3);
j) der Antrag auf Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt

„Allfälliges“ aufgenommene Angelegenheit.

§ 9
Sitzungspolizei

(1) Der Vorsitzende hat für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ord-
nung während der Sitzungen des  Gemeindevorstands zu sorgen. 

(2) Der Vorsitzende kann während der Rede eines Gemeindevorstands
das Wort ergreifen; sobald er zu sprechen beginnt, hat der Redner seine
Rede so lange zu unterbrechen, bis der Vorsitzende seine Ausführungen
beendet hat, widrigenfalls ihm das Wort entzogen werden kann; nach Be-
endigung der Ausführungen des Vorsitzenden ist ihm wieder das Wort zu
erteilen.

(3) Abweichungen vom Gegenstand ziehen den Ruf des Vorsitzenden "zur
Sache" nach sich. Nach dem dritten Ruf "zur Sache" kann der Vorsitzende
dem Redner unterbrechen und den Gemeindevorstand zur Beschlussfassung
ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen ist. 

(4) Wenn der Anstand oder die Sitte verletzt wird oder beleidigende Äu-
ßerungen gebraucht werden, kann der Vorsitzende die Missbilligung dar-
über durch den Ruf "zur Ordnung" entweder sofort, am Schluss der
Sitzung oder am Beginn der nächsten Sitzung aussprechen. In schwerwie-
genden Fällen kann der Ruf "zur Ordnung" sofort, und zwar auch nach
Unterbrechung einer laufenden Rede ausgesprochen werden. Gilt der Ruf
"zur Ordnung" einem Redner selbst, kann der Vorsitzende nach dem dritten
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Ruf "zur Ordnung" die Rede unterbrechen und den Gemeinderat zur Be-
schlussfassung ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen
ist. 

(5) Ein Ruf "zur Sache" (Abs. 3) oder ein Ruf "zur Ordnung" (Abs. 4)
kann von jedem Mitglied des Gemeindevorstands verlangt werden; hier-
über hat der Vorsitzende zu entscheiden.  

§ 10
Personenbezogene Ausdrücke

Wenn Funktionen von Frauen ausgeübt werden, so kann die weibliche
Form der Bezeichnung, die für die jeweilige Funktion vorgesehen ist, ver-
wendet werden.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am . . . . . . . . . . in Kraft.
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GESCHÄFTSORDNUNG DER AUSSCHÜSSE
(Ausgenommen den Prüfungsausschuss und den Ortsausschuss)

§ 1
Eröffnung der Sitzung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit
(1) Der Obmann eröffnet die Sitzung zur anberaumten Stunde und leitet

die Verhandlung. 
(2) Der Obmann stellt fest, ob

a) sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wor-
den sind und

b) mindestens zwei Drittel anwesend sind.
(3) Im Falle von Ladungsmängeln (Abs. 2 lit. a) hat der Obmann fest-

zustellen, ob diese durch rechtzeitiges Erscheinen behoben worden sind;
ist dies nicht der Fall, ist die Sitzung zu schließen.

(4) Sind  bei Eröffnung der Sitzung nicht zwei Drittel der Mitglieder des
Ausschusses anwesend (Abs. 2 lit. b), ist die Sitzung zu schließen.

§ 2
Verfahren nach erfolgter Feststellung der Beschlussfähigkeit 

(und vor Eingehen in die Tagesordnung)
(1) Der Obmann hat mitzuteilen, ob einzelne Tagesordnungspunkte von

der Tagesordnung (vor Beginn der Sitzung) abgesetzt worden sind. 
(2) Der Obmann kann (abweichend von der bekanntgegebenen Tages-

ordnung) die Reihenfolge der Verhandlung der Geschäftsstücke bestimmen. 
(3) Der Obmann hat ein Mitglied des Ausschusses, das nach Möglichkeit

einer vom Obmann verschiedenen Gemeinderatspartei angehören soll,
zur Unterfertigung der Verhandlungsschrift zu bestimmen.  

(4) Sodann hat der Obmann die Beantwortung der in der letzten Sitzung
des Ausschusses gestellten Anfragen zu veranlassen, soweit dies nicht be-
reits schriftlich erfolgt ist.

(5) Schließlich hat der Obmann den Übergang zur Tagesordnung zu ver-
künden.

(6) Der Obmann hat festzustellen, ob gegen den Inhalt der Verhand-
lungsschrift der letzten Sitzung Einwendungen erhoben worden sind; ge-
gebenenfalls ist hierüber nach Klärung des Sachverhaltes sofort Beschluss
zu fassen, andernfalls hat der Obmann festzustellen, dass die Verhand-
lungsschrift als genehmigt gilt.
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§ 3
Tagesordnung 

(1) Grundlage der Verhandlungen ist die gem. § 36 Abs. 3 GemO be-
kanntgegebene Tagesordnung, falls nicht einzelne Tagesordnungspunkte
vor Beginn der Sitzung abgesetzt worden sind.

(2) Auf Vorschlag des Obmannn oder auf Antrag eines Mitgliedes des
Ausschusses kann der Ausschuss einstimmig beschliessen, dass ein Ver-
handlungsgegenstand von der Tagesordnung abgesetzt wird. 

(3) Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können über
Antrag eines Mitgliedes des Ausschusses mittels einstimmigen Beschlus-
ses des Ausschusses behandelt werden. 

(4) Anträge gem. Abs. 2 und 3 können bis zum Schluss der Sitzung ge-
stellt werden.

(5) Eine Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt "Allfälli-
ges" aufgenommene Angelegenheit ist nur zulässig, wenn der Ausschuss
dessen Behandlung einstimmig beschließt. 

§ 4
(Allgemeine) Rechte der Mitglieder des Ausschusses

(1) Die Mitglieder des Ausschusses sind berechtigt, in den Ausschuss-
sitzungen

a) zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen das Wort zu ergrei-
fen,

b) Anträge zu stellen (Abs. 2),
c) das Stimmrecht auszuüben (Abs. 3),
d) Anfragen an den Ausschussobmann zu richten,
e) in die Akten von Verhandlungsgegenständen Einsicht zu nehmen,
f) gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift mündlich oder schriftlich

Einwendungen zu erheben.
(2) Anträge können 

a) inhaltlicher Art: zur einzelnen Verhandlungssache oder 
b) formeller Art: zur Tagesordnung (§ 7) oder zur Geschäftsord-

nung (§ 8)
gestellt werden. 
(3) Alle Mitglieder des Ausschusses haben ihr Stimmrecht persönlich

auszuüben. Die Abstimmung erfolgt durch Erheben einer Hand, geheim,
namentlich oder mittels Stimmzettels; hiebei erfolgt die Abgabe der
Stimme durch Bejahung oder Verneinung des Antrags ohne Begründung.
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Stimmenthaltung gilt als Ablehnung.
(4) Die Anfragen (Abs. 1 lit. d) sind spätestens in der nächsten Sitzung

zu beantworten. Über begründetes Verlangen des Anfragestellers sind die
mündlichen Anfragen und Anfragebeantwortungen in die Verhandlungs-
schrift aufzunehmen. Ein solches Verlangen ist unmittelbar nach der Fra-
gestellung oder der Anfragebeantwortung zu stellen.

§ 5
Berichterstatter

Berichterstatter über die zur Verhandlung gelangenden Anträge sind der
Obmann des Ausschusses oder das vom Ausschuss aus seiner Mitte be-
stimmte Ausschussmitglied.

§ 6
Sitzungsablauf

(1) Die  Behandlung der Tagesordnung erfolgt unter Berücksichtigung
der sich aus § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 bis 5 ergebenden Reihenfolge.

(2) Der Obmann ist jederzeit berechtigt, die Sitzung für bestimmte Zeit
zu unterbrechen, wobei jedoch die Sitzung spätestens am nächsten Tag zu
schließen ist.

(3) Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes beginnt mit der Dar-
stellung des Sachverhaltes durch 

a) den Obmannn,
b) den Berichterstatter (§ 5), oder
c) den Antragsteller, der einen bestimmten und begründeten Antrag

zu stellen hat.
(4) Anschließend erfolgt die vom Obmannn geleitete Wechselrede, indem

der Obmann jedem durch Handerheben zum Wort gemeldeten Ausschuss-
mitglied in der Reihenfolge der Meldung das Wort erteilt. Wer, obwohl zur
Rede aufgefordert, im Sitzungssaal  nicht anwesend ist, verliert das Wort.

(5) Jedem Redner steht es - sobald er das Wort erlangt - frei, einem an-
deren Mitglied des Ausschusses sein Rederecht unter Bedachtnahme auf
§ 8 Abs. 3 lit. c) abzutreten.

(6) Ist die Reihe der Redner erschöpft, hat der Obmann  dem Berichter-
statter (Antragsteller) das Schlusswort zu erteilen, auf das dieser jedoch
verzichten kann. 

(7) Ergreift der Obmann nach dem Schlusswort neuerlich das Wort zum
Tagesordnungspunkt, so gilt die Wechselrede als wiedereröffnet.

(8) Nach dem Schlusswort lässt der Obmann über den Antrag abstim-
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men. Der Obmann hat das Ergebnis der Abstimmung sogleich festzustellen
und zu verkünden. Ist das Abstimmungsergebnis falsch wiedergegeben
worden und der Obmann hat diesen Irrtum sofort erkannt, hat er es sofort
richtig zu stellen.

(9) Wenn es ein Mitglied des Ausschusses unmittelbar nach der Abstim-
mung verlangt, so ist seine vor der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte
abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen.

(10) Wenn die Tagesordnung erschöpft ist, hat der Obmann die Sitzung
zu schliessen.

§ 7
Anträge zum Tagesordnungspunkt, Abstimmungsmodalitäten

(1) Anträge zu einem Tagesordnungspunkt sind:
a) Hauptanträge, die den Inhalt eines Tagesordnungspunktes in be-

stimmter Weise zum Ausdruck bringen;
b) Abänderungsanträge, die den Inhalt des Hauptantrages teilweise

abändern oder ergänzen;
c) Gegenanträge, die ein gänzlich anderes Begehren als der Haupt-

antrag zum Inhalt haben.
(2) Die Anträge sind genau zu präzisieren und vom Schriftführer fest-

zuhalten.
(3) Die Anträge sind in folgender Reihenfolge abzustimmen:

a) Abänderungsanträge sind vor dem Haupt- oder Gegenantrag ab-
zustimmen;

b) Bei Ablehnung des Abänderungsantrages ist über den Hauptantrag
abzustimmen;

c) Bei Ablehnung des Hauptantrages  ist über den Gegenantrag ab-
zustimmen.

Findet ein Antrag die Mehrheit, ist der Tagesordnungspunkt erledigt, so-
dass über weitere Anträge zu diesem Gegenstand keine Abstimmung mehr
durchgeführt werden darf.

(4) Bei zwei oder mehreren gleichartigen Anträgen bestimmt der Ob-
mann, welcher dieser Anträge zuerst zur Abstimmung gelangt.

§ 8
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind - ohne Unterbrechung
eines Redners - jederzeit zulässig;  der Obmann hat ihm sogleich das Wort
zu erteilen. Die Redezeit darf fünf Minuten nicht übersteigen.
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(2) Anträge zur Geschäftsordnung können - ohne Unterbrechung eines
Redners - jederzeit gestellt werden; sie sind sogleich in Verhandlung zu
ziehen, wobei nur einem Für- und einem Gegenredner das Wort erteilt wer-
den darf. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
a) der Antrag auf  Vertagung eines Tagesordnungspunktes; wird die-

ser Antrag angenommen, so ist der Gegenstand auf die Tagesord-
nung der nächsten Ausschusssitzung zu nehmen, soferne der
Ausschuss nicht eine andere Vorgangsweise bestimmt;

b)  der Antrag auf Begrenzung der Redezeit; eine Begrenzung unter
fünf Minuten für jeden Debattenredner ist nicht zulässig;

c) der Antrag auf Festlegung der Anzahl, wie oft ein Ausschussmit-
glied zu einem Gegenstand das Wort ergreifen darf;

d) der Antrag auf Sitzungsunterbrechung;
e) der Antrag auf geheime oder namentliche Abstimmung;
f) der Antrag auf Schluß der Debatte;
g) der Antrag auf Erteilung des Ordnungsrufes (§ 9 Abs. 5);
h) der Antrag auf Absetzung eines Verhandlungsgegenstandes von

der Tagesordnung (§ 3 Abs. 2);
i) der Antrag auf Behandlung eines nicht auf der Tagesordnung ste-

henden Gegenstandes (§ 3 Abs. 3);
j) der Antrag auf Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt

„Allfälliges“ aufgenommene Angelegenheit.

§ 9
Sitzungspolizei

(1) Der Obmann hat für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
während der Sitzungen des  Ausschusses zu sorgen. 

(2) Der Obmann kann während der Rede eines Ausschussmitgliedes das
Wort ergreifen; sobald er zu sprechen beginnt, hat der Redner seine Rede
so lange zu unterbrechen, bis der Obmann seine Ausführungen beendet
hat, widrigenfalls ihm das Wort entzogen werden kann; nach Beendigung
der Ausführungen des Obmannnes ist ihm wieder das Wort zu erteilen.

(3) Abweichungen vom Gegenstand ziehen den Ruf des Obmannnes
"zur Sache" nach sich. Nach dem dritten Ruf "zur Sache" kann der Ob-
mann den Redner unterbrechen und den Ausschuss zur Beschlussfassung
ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen ist. 

(4) Wenn der Anstand oder die Sitte verletzt wird oder beleidigende Äu-
ßerungen gebraucht werden, kann der Obmann die Missbilligung darüber
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durch den Ruf "zur Ordnung" entweder sofort, am Schluss der Sitzung
oder am Beginn der nächsten Sitzung aussprechen. In schwerwiegenden
Fällen kann der Ruf "zur Ordnung" sofort, und zwar auch nach Unterbre-
chung einer laufenden Rede ausgesprochen werden. Gilt der Ruf "zur Ord-
nung" einem Redner selbst, kann der Obmann nach dem dritten Ruf "zur
Ordnung" die Rede unterbrechen und den Ausschuss zur Beschlussfassung
ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen ist. 

(5) Ein Ruf "zur Sache" (Abs. 3) oder ein Ruf "zur Ordnung" (Abs. 4)
kann von jedem Mitglied des Ausschusses verlangt werden; hierüber hat
der Obmann zu entscheiden.  

§ 10 
Besondere Bestimmungen für den Berufungsausschuss

(1) Der Bürgermeister hat einlangende Berufungen umgehend dem Be-
rufungsausschuss zuzuweisen. Der Berufungsausschuss hat die vorgeleg-
ten Berufungen ohne unnötigen Aufschub in Behandlung zu nehmen. Er
hat die Entscheidung des Gemeinderates auf Grund der im Gegenstande
anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen vorzubereiten und das Er-
gebnis dem Gemeinderat vorzulegen. 

(2) Der Obmann des Berufungsausschusses kann den leitenden Amt-
mann zu den Beratungen des Berufungsausschusses zwecks Auskunftser-
teilung beiziehen. 

§ 11
Personenbezogene Ausdrücke

Wenn Funktionen von Frauen ausgeübt werden, so kann die weibliche
Form der Bezeichnung, die für die jeweilige Funktion vorgesehen ist, ver-
wendet werden.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am . . . . . . . . . . in Kraft.
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GESCHÄFTSORDNUNG 
DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

§ 1
Eröffnung der Sitzung 

Feststellung der Beschlussfähigkeit
(1) Der Obmann eröffnet die Sitzung zur anberaumten Stunde und leitet

die Verhandlung. 
(2) Der Obmann stellt fest, ob

a) sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wor-
den sind und

b) mindestens zwei Drittel anwesend sind.
(3) Im Falle von Ladungsmängeln (Abs. 2 lit. a) hat der Obmann festzu-

stellen, ob diese durch rechtzeitiges Erscheinen behoben worden sind; ist
dies nicht der Fall, ist die Sitzung zu schließen.

(4) Sind  bei Eröffnung der Sitzung nicht zwei Drittel der Mitglieder des
Prüfungsausschusses anwesend (Abs. 2 lit. b), ist die Sitzung zu schließen.

§ 2
Verfahren nach erfolgter Feststellung der Beschlussfähigkeit 

(und vor Eingehen in die Tagesordnung)
(1) Der Obmann hat mitzuteilen, ob einzelne Tagesordnungspunkte von

der Tagesordnung (vor Beginn der Sitzung) abgesetzt worden sind. 
(2) Der Obmann kann (abweichend von der bekanntgegebenen Tages-

ordnung) die Reihenfolge der Verhandlung der Geschäftsstücke bestim-
men. 

(3) Der Obmann hat ein Mitglied des Prüfungsausschusses, das nach
Möglichkeit einer vom Obmann verschiedenen Gemeinderatspartei ange-
hören soll, zur Unterfertigung der Verhandlungsschrift zu bestimmen.

(4) Sodann hat der Obmann die Beantwortung der in der letzten Sitzung
des Prüfungsausschusses gestellten Anfragen zu veranlassen, soweit dies
nicht bereits schriftlich erfolgt ist.

(5) Schließlich hat der Obmann den Übergang zur Tagesordnung zu ver-
künden.

(6) Der Obmann hat festzustellen, ob gegen den Inhalt der Verhand-
lungsschrift der letzten Sitzung Einwendungen erhoben worden sind; ge-
gebenenfalls ist hierüber nach Klärung des Sachverhaltes sofort Beschluss

19

PRÜF - A



zu fassen, andernfalls hat der Obmann festzustellen, dass die Verhand-
lungsschrift als genehmigt gilt.

§ 3
Tagesordnung 

(1) Grundlage der Verhandlungen ist die gem. § 36 Abs. 3 bekanntge-
gebene Tagesordnung, falls nicht einzelne Tagesordnungspunkte vor Be-
ginn der Sitzung abgesetzt worden sind.

(2) Auf  Vorschlag des Obmannnes oder auf Antrag eines Mitgliedes des
Prüfungsausschusses kann der Prüfungsausschuss einstimmig beschlies-
sen, dass ein Tagesordnungspunkt - ausgenommen ein solcher nach § 78
Abs. 3a GemO - von der Tagesordnung abgesetzt wird. 

(3) Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können über
Antrag eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses mittels einstimmigen
Beschlusses des Prüfungsausschusses behandelt werden, es sei denn, dass
es auf Grund der mangelnden Vorbereitungszeit nicht möglich ist, eine
ordnungsgemäße Prüfung durchzuführen. 

(4) Anträge gem. Abs. 2 und 3 können bis zum Schluss der Sitzung ge-
stellt werden.

(5) Eine Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt "Allfälli-
ges" aufgenommene Angelegenheit ist nur zulässig, wenn der Prüfungs-
ausschuss dessen Behandlung einstimmig beschließt. 

§ 4
(Allgemeine) Rechte der Mitglieder des Prüfungsausschusses

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind berechtigt, in den Sit-
zungen des Prüfungsausschusses

a) zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen das Wort zu ergreifen,
b) Anträge zu stellen (Abs. 2),
c) das Stimmrecht auszuüben (Abs. 3),
d) Anfragen an den Prüfungsausschussobmann zu richten (Abs. 4),
e) in die Akten von Verhandlungsgegenständen Einsicht zu nehmen,
f) von den mit der Führung der verhandlungsgegenständlichen An-

gelegenheiten betrauten Organen und Gemeindebediensteten jede
Auskunft zu verlangen,

g) gegen den Inhalt der Verhandlungsschrift mündlich oder schrift-
lich Einwendungen zu erheben, soweit sie nicht eine von der
Mehrheit des Ausschusses abweichende Anschauung betreffen.  
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(2) Anträge können 
a) inhaltlicher Art: zur einzelnen Verhandlungssache oder 
b) formeller Art: zur Tagesordnung (§ 7) oder zur Geschäftsord-

nung (§ 8) 
gestellt werden. 
(3) Alle Mitglieder des Prüfungsausschusses haben ihr Stimmrecht per-

sönlich auszuüben. Die Abstimmung erfolgt durch Erheben einer Hand,
geheim, namentlich oder mittels Stimmzettels; hiebei erfolgt die Abgabe
der Stimme durch Bejahung oder Verneinung des Antrags ohne Begrün-
dung.  Stimmenthaltung gilt als Ablehnung.

(4) Die Anfragen (Abs. 1 lit. d) sind spätestens in der nächsten Sitzung
zu beantworten. Über begründetes Verlangen des Anfragestellers sind die
mündlichen Anfragen und Anfragebeantwortungen in die Verhandlungs-
schrift aufzunehmen. Ein solches Verlangen ist unmittelbar nach der Fra-
gestellung oder der Anfragebeantwortung zu stellen.

§ 5
Berichterstatter

Berichterstatter über die zur Verhandlung gelangenden Anträge sind der
Obmann des Prüfungsausschusses oder das vom Prüfungsausschusses aus
seiner Mitte bestimmte Ausschussmitglied.

§ 6
Sitzungsablauf

(1) Die  Behandlung der Tagesordnung erfolgt unter Berücksichtigung
der sich aus § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 bis 5 ergebenden Reihenfolge.

(2) der Obmann ist jederzeit berechtigt, die Sitzung für bestimmte Zeit
zu unterbrechen, wobei jedoch die Sitzung spätestens am nächsten Tag zu
schließen ist.

(3) Die Behandlung eines Tagesordnungspunktes beginnt mit der Dar-
stellung des Sachverhaltes durch 

a) den Obmannn,
b) den Berichterstatter (§ 5), oder
c) den Antragsteller, der einen bestimmten und begründeten Antrag

zu stellen hat.
(4) Anschließend erfolgt die vom Obmannn geleitete Wechselrede,

indem der Obmann jedem durch Handerheben zum Wort gemeldeten Aus-
schussmitglied in der Reihenfolge der Meldung das Wort erteilt. Wer, ob-

21

PRÜF - A
PRÜFUNGSAUSSCHUSS - GESCHÄFTSORDNUNG



wohl zur Rede aufgefordert, im Sitzungssaal  nicht anwesend ist, verliert
das Wort. 

(5) Jedem Redner steht es - sobald er das Wort erlangt - frei, einem an-
deren Mitglied des Ausschusses sein Rederecht unter Bedachtnahme auf
§ 8 Abs. 3 lit. c) abzutreten.

(6) Ist die Reihe der Redner erschöpft, hat der Obmann  dem Berichter-
statter (Antragsteller) das Schlusswort zu erteilen, auf das dieser jedoch
verzichten kann. 

(7) Ergreift der Obmann nach dem Schlusswort neuerlich das Wort zum
Tagesordnungspunkt, so gilt die Wechselrede als wiedereröffnet.

(8) Nach dem Schlusswort lässt der Obmann über den Antrag abstim-
men. Der Obmann hat das Ergebnis der Abstimmung sogleich festzustellen
und zu verkünden. Ist das Abstimmungsergebnis falsch wiedergegeben
worden und der Obmann hat diesen Irrtum sofort erkannt, hat er es sofort
richtig zu stellen.

(9) Wenn es ein Mitglied des Prüfungsausschusses unmittelbar nach der
Abstimmung verlangt, so ist seine vor der Abstimmung zum Gegenstand
geäußerte abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen.

(10) Ist ein Mitglied des Prüfungsausschusses mit einer von der Mehrheit
des Prüfungsausschusses abweichenden Anschauung auf Grund des § 2
Abs. 3 zur Unterfertigung der Verhandlungsschrift bestimmt worden, so
hat der Obmann dies zu widerrufen und ein anderes Mitglied zur Unter-
fertigung zu bestimmen.

(11) Wenn die Tagesordnung erschöpft ist, hat der Obmann die Sitzung
zu schliessen.

§ 7
Anträge zum Tagesordnungspunkt, Abstimmungsmodalitäten

(1) Anträge zu einem Tagesordnungspunkt sind:
a) Hauptanträge, die den Inhalt eines Tagesordnungspunktes in be-

stimmter Weise zum Ausdruck bringen;
b) Abänderungsanträge, die den Inhalt des Hauptantrages teilweise

abändern oder ergänzen;
c) Gegenanträge, die ein gänzlich anderes Begehren als der Haupt-

antrag zum Inhalt haben.
(2) Die Anträge sind genau zu präzisieren und vom Schriftführer fest-

zuhalten.
(3) Die Anträge sind in folgender Reihenfolge abzustimmen:

a) Abänderungsanträge sind vor dem Haupt- oder Gegenantrag ab-
zustimmen;
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b) Bei Ablehnung des Abänderungsantrages ist über den Hauptantrag
abzustimmen;

c) Bei Ablehnung des Hauptantrages  ist über den Gegenantrag ab-
zustimmen.

Findet ein Antrag die Mehrheit, ist der Tagesordnungspunkt erledigt, so-
dass über weitere Anträge zu diesem Gegenstand keine Abstimmung mehr
durchgeführt werden darf.

(4) Bei zwei oder mehreren gleichartigen Anträgen bestimmt der Ob-
mann, welcher dieser Anträge zuerst zur Abstimmung gelangt.

§ 8
Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung sind - ohne Unterbrechung
eines Redners - jederzeit zulässig;  der Obmann hat ihm sogleich das Wort
zu erteilen. Die Redezeit darf fünf Minuten nicht übersteigen.

(2) Anträge zur Geschäftsordnung können - ohne Unterbrechung eines
Redners - jederzeit gestellt werden; sie sind sogleich in Verhandlung zu
ziehen, wobei nur einem Für- und einem Gegenredner das Wort erteilt wer-
den darf. 

(3) Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere:
a) der Antrag auf  die - mit drei Viertel der Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses zu beschliessende - Vertagung eines Tagesordnungs-
punktes; wird dieser Antrag angenommen, so ist der Gegenstand
auf die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung zu nehmen,
soferne der Ausschuss nicht eine andere Vorgangsweise bestimmt;

b)  der Antrag auf Begrenzung der Redezeit; eine Begrenzung unter
fünf Minuten für jeden Debattenredner ist nicht zulässig;

c) der Antrag auf Festlegung der Anzahl, wie oft ein Ausschussmit-
glied zu einem Gegenstand das Wort ergreifen darf;

d) der Antrag auf Sitzungsunterbrechung;
e) der Antrag auf geheime oder namentliche Abstimmung;
f) der Antrag auf Schluß der Debatte;
g) der Antrag auf Erteilung des Ordnungsrufes (§ 9 Abs. 5);
h) der Antrag auf Absetzung eines Verhandlungsgegenstandes von

der Tagesordnung (§ 3 Abs. 2);
i) der Antrag auf Behandlung eines nicht auf der Tagesordnung ste-

henden Gegenstandes (§ 3 Abs. 3);
j) der Antrag auf Beschlussfassung über eine im Tagesordnungspunkt

„Allfälliges“ aufgenommene Angelegenheit.
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§ 9
Sitzungspolizei

(1) Der Obmann hat für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
während der Sitzungen des  Prüfungsausschusses zu sorgen. 

(2) Der Obmann kann während der Rede eines Prüfungsausschussmitglie-
des das Wort ergreifen; sobald er zu sprechen beginnt, hat der Redner seine
Rede so lange zu unterbrechen, bis der Obmann seine Ausführungen beendet
hat, widrigenfalls ihm das Wort entzogen werden kann; nach Beendigung
der Ausführungen des Obmannnes ist ihm wieder das Wort zu erteilen.

(3) Abweichungen vom Gegenstand ziehen den Ruf des Obmannnes
"zur Sache" nach sich. Nach dem dritten Ruf "zur Sache" kann der Ob-
mann den Redner unterbrechen und den Prüfungsausschuss zur Beschluss-
fassung ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen ist. 

(4) Wenn der Anstand oder die Sitte verletzt wird oder beleidigende Äu-
ßerungen gebraucht werden, kann der Obmann die Missbilligung darüber
durch den Ruf "zur Ordnung" entweder sofort, am Schluss der Sitzung oder
am Beginn der nächsten Sitzung aussprechen. In schwerwiegenden Fällen
kann der Ruf "zur Ordnung" sofort, und zwar auch nach Unterbrechung
einer laufenden Rede ausgesprochen werden. Gilt der Ruf "zur Ordnung"
einem Redner selbst, kann der Obmann nach dem dritten Ruf "zur Ord-
nung" die Rede unterbrechen und den Prüfungsausschuss zur Beschluss-
fassung ohne Debatte darüber auffordern, ob die Rede fortzusetzen ist. 

(5) Ein Ruf "zur Sache" (Abs. 3) oder ein Ruf "zur Ordnung" (Abs. 4)
kann von jedem Mitglied des Prüfungsausschusses verlangt werden; hier-
über hat der Obmann zu entscheiden.

§ 10
Personenbezogene Ausdrücke

Wenn Funktionen von Frauen ausgeübt werden, so kann die weibliche
Form der Bezeichnung, die für die jeweilige Funktion vorgesehen ist, ver-
wendet werden.

§ 11
Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am . . . . . . . . . . in Kraft.
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